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PRÄAMBEL
A. Präambel: Industrial Living im Wandel

Die Idee der Mitarbeiterwohnungen, früher als so-

genannte „Werkswohnungen“ bekannt, erlebt eine 

Renaissance. Dabei kommen in Deutschland nicht erst 

seit der Verschärfung der Angebotssituation auf dem 

Wohnungsmarkt verschiedene langfristige Tendenzen 

zum Tragen.

Das Konzept des Mitarbeiterwohnens hat sich, genauso 

wie der Arbeitsmarkt generell, mit den Jahren sehr ver-

ändert. In der Vergangenheit waren Werkswohnungen 

überwiegend für blue-collar-Berufe (Blaukittelgewerbe) 

gedacht. Heute gibt es Mitarbeiterwohnen für internati-

onale Konzerne für white-collar-Berufe (weiße Kragen).

Was in den Hot Spots der Techno-Konzerne z.B. im 

Silicon Valley seit Jahrzehnten zum Standard der Aus-

stattung für einen Arbeitsplatz und der Bindung von 

Arbeitnehmern gilt, schwappte ansatzweise schon in 

den frühen 2000ern nach Deutschland rüber. Seitdem 

spricht man bereits von einer Renaissance von Werks-

wohnungen.

Allerdings haben sich die Rollen der Player verändert: Vor 

allem große Industriekonzerne in der Nachkriegszeit lie-

ßen auf dem Werksgelände, aber auch davon getrennt in 

der Stadt ganze Werksquartiere entstehen. Dafür gab es 

eigene oder kommunale Flächen, Unterstützung bei den 

Genehmigungsprozessen und eine steuerliche Abschrei-

bung. Die Unternehmen fungierten als Projektentwickler, 

Investor und Betreiber zugleich. So entstanden zudem in 

den Firmen ganze Teilunternehmen für Immobilien mit 

teilweise tausenden Mitarbeitern, wobei der Schwer-

punkt sich mit Werkswohnungen befasste. Diese Struk-

turen wurden später fast überwiegend abgebaut bzw. 

ausgesourct, ein Prozess, der nicht mehr umkehrbar ist.  

Es handelt sich dabei nicht mehr um das Kerngeschäft, 

deswegen soll weder die Investition und besonders der 

Betrieb keineswegs verfolgt werden. Daher trifft heute 

bei der Realisierung vielfach nicht mehr allein das Unter-

nehmen auf die Verwaltung, sondern ein Dreieck beste-

hend aus den Akteuren: Wohnungsspezialist, Firma und 

Kommune. Das erfordert ein Umdenken nicht zuletzt in 

Fragen der Finanzierung sowie des Grund und Bodens 

und von Flächenaktivierungen für die Projektentwickeln-

den. Mit dieser Entwicklung änderte sich die Qualität des 

Produktes positiv. Die Idee der „Arbeitersiedlungen“, die 

in unmittelbarer Nähe vom Arbeitsplatz errichtet werden 

und mit standardisierten und schlichten Wohnungen be-

baut wurden, wird fortentwickelt. Heute sind die Konzep-

te für Mitarbeiterwohnungen vielfältiger, um sich fl exibel 

an Anforderungen verschiedener Unternehmen anzupas-

sen und diversen Arbeitsmodellen zu entsprechen. 
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DER BEDARF
Gegenwärtig trifft nunmehr der permanent vorhandene 

Bedarf an Mitarbeiterwohnungen auf die sich immer 

weiter verstärkende Mangelsituation. Standorte geraten 

in Gefahr, weil nicht mehr das Unternehmen, sondern 

die realistische Chance auf Wohnen die Arbeitsplatz-

wahl zunehmend bestimmt.

Die bundesweite Neubaulücke von 600.000 Wohnungen, 

die sich ohne Korrektur bis zum Jahr 2027 auf bis zu 

830.000 Wohnungen erhöhen wird, erschwert es gerade 

Arbeits- und Fachkräften bezahlbaren Wohnraum in den 

Großstädten zu fi nden. Betroffen sind auch kleine und 

mittlere Städte in den Urlaubsregionen sowie Standorte 

im ländlichen Raum, da sie mit Problemen wie fehlen-

dem Wohnraum in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz, 

schlechter ÖPNV-Anbindung und mangelhafter fußläufi -

ger/Fahrrad Erreichbarkeit aus Wohngebieten konfron-

tiert sind. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt, wie es jüngst eine umfängliche Studie zu 

Mitarbeiterwohnungen belegt: 82% aller repräsentativ 

in Deutschland befragten Unternehmen sehen bei der 

Rekrutierung von Personal ein großes Problem im Woh-

nungsmangel. Um die 50% der Arbeitnehmer wären be-

reit, ihnen Standort zu wechseln, wenn in einer anderen 

Stadt die Mieten günstiger sind. Für 60% der Beschäf-

tigten sind bezahlbare Mieten ein entscheidender Faktor, 

wenn es sich um einen jobbedingten Umzug handelt. 

Ein Angebot an freiem Wohnraum spielt für 44% der Be-

schäftigten eine entscheidende Rolle.1 Viele Bewerber 

– auch aus dem Ausland - geben bei ihrer Jobwahl an, 

dass eine bezahlbare Wohnung die Grundvoraussetzung 

für eine Bewerbung und einen Jobwechsel sind. Das gilt 

allen voran in den Bereichen Pfl ege, Erziehung und Hand-

werk – mit Auswirkungen auf die Baubranche und das 

Facility Management. Hier besteht bundesweit aufgrund 

der demografi schen Entwicklung ein Mangel an Fach- 

und Arbeitskräften. Diese Arbeits- und Fachkräfte haben 

es besonders schwer, bezahlbaren Wohnraum zu fi nden. 

Wohnen wird also nicht nur zur sozialen Frage im Vertei-

lungskampf, sondern auch eine relevante Thematik für 

den Industriestandort Deutschland.

Aufgrund dieser Ausgangslage bieten Mitarbeiterwoh-

nungen einen tragfähigen Lösungsansatz, um auch in 

den wachsenden Ballungsräumen für Fach- und Ar-

beitskräfte für eine Wohnung zu sorgen.

Angesichts dieser Herausforderungen ist es für Unterneh-

men besonders wichtig, zukünftig stärker Arbeiten und 

Wohnen zusammenzuführen – ein Vorteil nicht nur für 

Arbeitgeber und -nehmer – sondern auch für den Woh-

nungsmarkt und die Entwicklung der Siedlungsstruktur.

Das Bereitstellen von Mitarbeiterwohnungen beschäf-

tigt viele ZIA-Mitglieder bereits aktiv. In diesem Pa-

pier werden der aktuelle Stand der Diskussion sowie 

die möglichen Instrumente und Handlungsansätze für 

mehr Mitarbeiterwohnungen vorgestellt. Hier fl ießen 

auch erste Erfahrungen in der Rollendefi nition und den 

Herausforderungen bei der Genehmigung ein. 

B. Mitarbeiterwohnungen: Der Bedarf

1 Vgl. Wohnungsnot – und die Folgen für den Arbeitsmarkt (pwc.de), S. 10. 
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Es gibt inzwischen eine breite Palette von Mitarbei-

terwohnungsangeboten, die mit dem Erwerb von Be-

legungsrechten bei einem Wohnungsunternehmen 

durch den Arbeitgeber beginnen und bis hin zur Be-

reitstellung von möblierten Wohnungen und Serviced 

Apartments reichen.

Dafür ist es wichtig zu verstehen, dass sich hinter 

dem Konzept des Mitarbeiterwohnens unterschiedli-

che Ansätze verbergen, angefangen von temporären 

Unterkünften für das Onboarding, die für einige Tage 

bis Wochen bereitgestellt werden, bis zum langfris-

tigen Überlassen von Mietwohnungen. Diese Ansät-

ze ändern sich mit den Arbeitszeitmodellen. Immer 

mehr Menschen arbeiten im sogenannten „Remo-

te-Modus“. Remote Work lässt sich mit Fernarbeit 

übersetzen. Es handelt sich um Tätigkeiten außerhalb 

des Büros, beispielsweise in der eigenen Wohnung, 

im Zug oder an öffentlichen Plätzen. Der Kontakt zu 

Kollegen erfolgt digital per E-Mail, über Videogesprä-

che oder telefonisch, so dass die einzelnen Mitar-

beitenden nur noch wenig Zeit in Präsenz im Büro 

verbringen und der Schreibtisch mit anderen Mitar-

beitenden geteilt wird. Dadurch ergeben sich neue 

Optionen für das Mitarbeiterwohnen. Zum Beispiel 

können die Mitarbeiterwohnungen an verschiedenen 

Wochentagen zwischen mehreren Mitarbeitenden 

geteilt werden, beispielsweise in Form von Mitarbei-

tenden-Wohngemeinschaften. Es sind auch weitere 

Einsatzmöglichkeiten denkbar, wie die Bereitstellung 

der Wohnung als Hotelersatz während Dienstreisen. 

Verschiedene Konzepte für Mitarbeiterwohnungen 

richten sich an unterschiedliche Einkommensschich-

ten. Diese Wohnlösungen sind sowohl für hochquali-

fizierte Fachkräfte als auch für (Saison-)Arbeitskräfte 

in geringqualifizierten Jobs gedacht. Besonders bei 

Letzteren ist die Nachfrage nach günstigem Wohn-

raum sehr groß. Eine besondere Option, die sich gut 

für das Mitarbeiterwohnen eignet, ist das Konzept 

des Micro-Livings. Unter Micro-Living werden Apart-

menthäuser verstanden, die ein Vermietungskonzept 

mit Fokus auf möblierte Einheiten für temporäre Auf-

enthalte (ab 6 Monaten) bieten.3

Der ZIA geht von einem langfristigen Bedarf vor al-

lem an klassischen Wohnungen angekoppelt an das 

Unternehmen aus. Damit sich für wandelnde Bedarfe 

in den Städten genügend Flexibilität ergibt, sind bei 

der Erstellung Einschränkungen in der Vermietbarkeit 

C. Modelle von Mitarbeiterwohnungen

3 Vgl. ZIA-Positionspapier zum Segment der Apartmentkonzepte

MODELLE

Foto: A.Savin, Copyright: Lizenz „Freie Kunst“
2

2 https://artlibre.org/licence/lal/de/
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auch außerhalb des Firmenbedarfs möglichst zu ver-

meiden. In einigen Kommunen haben die Mitarbeiter-

wohnungen sich bereits derart durchgesetzt, dass für 

Projekte in der Hotellerie zurzeit keine Genehmigungen 

erteilt werden, wenn parallel dazu keine Unterkünfte für 

Mitarbeiter geschaffen werden.

Für die Bereitstellung von Mitarbeiterwohnungen ist der 

Prozess der Wohnungsraumbeschaffung unter die Lupe 

zu nehmen. Neben der Wohnungssuche stehen aus-

ländische Fach- und Arbeitskräfte bei ihrer Ankunft in 

Deutschland oft vor vielen anderen Herausforderungen, 

um eine Wohnung zu bekommen. Es sind bürokratische 

Schwierigkeiten, beispielsweise bei der Eröffnung eines 

deutschen Bankkontos oder bei der Beantragung einer 

Schufa-Auskunft, die die erfolgreiche Wohnungsver-

mittlung verkomplizieren und verlangsamen. Eine vom 

Arbeitgeber bereitgestellte Mitarbeiterwohnung kann 

eine temporäre oder langfristige Lösung für diese Pro-

bleme bieten.

Allerdings sind konkrete Handlungsansätze notwendig, 

um für ausreichende Mitarbeiterwohnungen zu sorgen. 

Die Unternehmen stoßen auf miet- und baurechtliche 

Hürden, um Mitarbeiterwohnungen bereitstellen zu 

können. Gleichzeitig gilt es, durch steuerliche Anreize 

für den Bau von mehr Mitarbeiterwohnungen zu sor-

gen. Soweit Förderprogramme vorhanden sind, sollten 

sie dafür angewandt werden, denn es gilt für die Mit-

arbeiterwohnungen, genauso wie für die gesamte Woh-

nungswirtschaft, dass der Neubau von bezahlbarem 

Wohnraum unter den aktuellen Rahmenbedingungen 

oft nicht wirtschaftlich ist. 

Die Entscheidung, Wohnungen für die eigene Beleg-

schaft bereitzustellen und dafür Partner zu gewinnen, 

ist für viele Unternehmen mit einigen fi nanziellen und 

rechtlichen Hürden verbunden. 

Die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterwohnungen 

haben sich mit der Zeit verändert und müssen an die 

Anforderungen des heutigen Arbeits- und Wohnungs-

markts angepasst werden. Der ZIA hat folgende sieben  

Ansätze identifi ziert und Vorschläge entwickelt, um zu-

künftig schneller und besser für Mitarbeiterwohnungen 

sorgen zu können.

1. Durch Flächenaktivierung mehr Bauland 
für Mitarbeiterwohnungen bereitstellen

Viele Unternehmen wollen Mitarbeiterwohnungen 

weiterhin auf dem eigenen Werksgelände oder in un-

mittelbarer Nähe zum Betrieb bauen. Hintergrund ist 

der Umstand, dass moderne Produktionen oder Ge-

werbe längst nicht mehr dieselbe Fläche benötigen 

wie früher, weil Produktion sich vollständig geändert 

hat oder Büroraum umstrukturiert und modernisiert 

werden muss und damit einhergehend die effi ziente 

und ressourcenschonende Nutzung der überschüs-

sigen Flächen. Der begrenzende Faktor ist oft das 

fehlende Bauland. In den meisten Fällen dürften die 

potenziellen Standorte für Mitarbeiterwohnungen als 

Industrie- oder Gewerbegebiete ausgewiesen sein. 

Eine Umwidmung im Bebauungsplan kann zeitauf-

wendig und schwierig sein und stößt auf politische 

Vorbehalte. Die Flächenaktivierung, um das Bauland 

für die Mitarbeiterwohnungen bereitzustellen, muss 

aber priorisiert werden. 

Zu den Klassikern zählt die Konkurrenz der Auswei-

sung Wohnen und Gewerbe und die damit verbun-

dene „Verlustangst“ bezogen auf Gewerbeflächen. 

Dieser muss man sich jedoch aktiv stellen, weil 

sonst eine enorme Schwächung des Standortes 

als schleichender Prozess oder dessen Verlage-

rung die Folge ist. Dazu gibt es die Fallsituation mit 

Wohnbauten außerhalb des Firmengeländes, hier 

hilft eine kostengünstige Abgabe des Geländes an 

den Projektentwickler bzw. der Bau auf dem Ge-

lände. Großer Vorteil im letztgenannten Fall ist: Das 

Grundstück kann vom Unternehmen gegen Bele-

gungsrecht eingebracht werden, damit verbessert 

sich die Chance auf eine aufgehende Wirtschaft-

lichkeitsrechnung. Oftmals ist die Umstrukturierung 

von Büroraum nicht mit weniger Bruttogeschoss-

fläche aber mehr Konzentration auf weniger Fläche 

verbunden. In beiden Fällen können Standortga-

rantien des Unternehmens den politischen Prozess 

beflügeln. Es bedarf eines realistischen Blicks auf 

moderne weniger platzintensive und weniger stö-

rende – vor allem – Gewerbebetriebe.

D. Mitarbeiterwohnungen: ZIA-Forderungen und Lösungsansätze 
LÖSUNGSANSÄTZE
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a) Schneller Entscheidungen über Bauland treffen

In den Verwaltungsspitzen der Städte ist eine schnel-

le und vorbehaltslose Top down-Entscheidung erfor-

derlich, um entweder die Umwandlung von Gewerbe 

in Wohnen zuzulassen oder städtische Grundstücke 

anzubieten. Unternehmen brauchen Planungssicher-

heit. Lärm- und Emissionsbeschränkungen hemmen 

die Entwicklung. Allerdings hat sich die Industri-

elandschaft in Deutschland gewandelt, und es gibt 

zunehmend Fälle, in denen Industriegebiete keine 

störenden Lärmquellen mehr darstellen. Solange 

Lärm keine Gesundheitsgefährdung ist, muss es die 

freie Entscheidung des Wohnungssuchenden bleiben, 

lange Anfahrtswege in Kauf zu nehmen oder lieber 

auf einem Unternehmensstandort mit seinen Vor- und 

Nachteilen zu leben. Dabei fallen positiv Angebote zur 

Kinderbetreuung, Kantinen oder allgemein aufent-

haltssteigernde Elemente ins Gewicht. 

b) Mitarbeiterwohnungen in Arbeitsplatznähe
zulassen

Bauland für Mitarbeiterwohnungen sollte in unmittel-

barer Nähe von Firmen ausgewiesen werden können. 

Dafür müssen die Hürden der Funktionstrennung von 

Wohnen und Arbeiten weiter überwunden werden. Ge-

rade bei Flächen für Mitarbeiterwohnungen auf dem 

Firmengelände besteht der Vorteil darin, dass die Flä-

chen bereits vorhanden sind, und keine Grundstücke 

erworben werden müssen. Weitere Vorteile ergeben 

sich, wenn die Firma selbst baut und die Realisierung 

selbst steuern kann. Voraussetzung der Nutzung von 

Gewerbe- und Industriefl ächen für das Mitarbeiter-

wohnen ist aber ebenfalls der Umstand, dass Mitar-

beiterwohnungen in Gewerbe- und Industriegebieten 

grundsätzlich zulässig werden. Außerdem sollte eine 

neue Ausnahmeregelung zur Befreiung von den Fest-

setzungen des Bebauungsplans zugelassen oder eine 

Privilegierung in der Abwägung von Belangen bei der 

Bebauungsplanerstellung ermöglicht werden. Auf 

bestehenden Gewerbefl ächen sollte – ohne weitere 

Planung und Genehmigung – der Bau von Mitarbeiter-

wohnungen ermöglicht werden, beispielsweise durch 

Ausweitung der Ausnahmeregelung des § 8 Absatz 

3 Baunutzungsverordnung (kurz: BauNVO), wonach 

Betriebsinhaber auf Firmengeländen wohnen dürfen. 

Diese Regelung sollte auch für den Bau von Mitarbei-

terwohnungen gelten. Für Firmen, die Belegungsrechte 

erwerben möchten, um den Mitarbeitenden beispiels-

weise in attraktiven innerstädtischen Lagen Wohnraum 

anzubieten, ist es wichtig, im Rahmen des § 34 BauGB 

Mitarbeiterwohnungen zuzulassen. Außerdem gilt es, 

die Vorgaben der TA-Lärm zu fl exibilisieren. Hier ist er-

neut die Diskussion um das „Flüsterfenster/Hamburger 

Fenster“ zu führen. Schall muss im Raum und nicht vor 

dem Gebäude gemessen werden. Diese Fensteranla-

gen verhindern, dass Schall im geöffneten Zustand zu 

hören ist. Ihre genehmigungsrechtliche Notwendigkeit 

kann Lärmvorschriften dispensieren.

c) Umbau und Umnutzungen für Mitarbeiter-
wohnungen erleichtern

Der ZIA fordert, dass die Unternehmen ihre Firmenge-

bäude einfacher für Mitarbeiterwohnungen umbauen 

und umnutzen dürfen. Da es sich bereits um geplante 

und genehmigte Gebäude auf dem eigenen Firmenge-

lände handelt, bedarf es keines neuen Plan- und Geneh-

migungsverfahrens. Dazu müsste der Anlagenbegriff in 

der Bauordnung fl exibilisiert und der Vorhabenbegriff 

im Bauplanungsrecht geändert werden. Damit können 

beispielsweise leerstehende Büroimmobilien einfacher 

in Wohnraum umgebaut und nachgenutzt werden. 

ZIA-FORDERUNG:

2. Mitarbeiterwohnen von Aufl agen befreien

Auch die Planung, Genehmigung und der Bau von Mit-

arbeiterwohnungen dauern häufi g zu lange, weil die 

Vorgaben zu starr sind und ohne Rücksicht auf die Spe-

zifi ka des Mitarbeiterwohnens angewendet werden. So 

erscheint die Forderung nach einem Drittelmix lebens-

fremd, weil keine Eigentumswohnungen gebraucht 

werden. In vielen Fällen liegt das Einkommen der Ar-

beitnehmer oberhalb der Grenzen des sozial geförder-

ten Wohnraums, weshalb Sozialwohnungen in solchen 

Projekten nicht notwendig sind. 

Der Bau der Mitarbeiterwohnungen ist im Planungs- 

und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.

Es muss möglich sein, reine Mitarbeiterwohnungen 

zu errichten und dafür auf zusätzliche Anforderungen, 

wie einem Drittelmix für Wohnraum (Sozialwohnun-

gen, Mietwohnungen, Eigentum) sowie auf Erschlie-

ßungshürden zu verzichten.

3. Keine städtebaulichen Wettbewerbe 
für Mitarbeiterwohnen

Die Organisation und Durchführung von städtebauli-

chen Wettbewerben erfordern Zeit, Ressourcen und 

Geld. Der Zeitverlust beträgt regelmäßig ein Jahr. 

Zusätzliche Kostensteigerungen ergeben sich, wenn 

die Projektentwickelnden gleichzeitig noch für die 

technische und soziale Infrastruktur sorgen müssen. 

Mitarbeiterwohnungen sollten zielgerichtet gebaut 

werden können. Städtebauliche Wettbewerbe soll-

ten vermieden und auf die Übertragung von techni-

schen und sozialen Infrastrukturmaßnahmen für die 

Anbietenden sollte verzichtet werden. In einigen Fäl-

len kann es schneller und kostengünstiger sein, auf 

vorhandene Planungs- und Baustandards zurückzu-

greifen, insbesondere dann, wenn das Projekt bereits 

klare Anforderungen und Spezifi kationen hat.

ZIA-FORDERUNG:

ZIA-FORDERUNG:

1312



4.	 Serielles, modulares, systemisches Bauen 
für Mitarbeiterwohnungen nutzen

Gerade im Pflegebereich und der Hotellerie zeigt sich, 

dass Mitarbeiterwohnungen durch den Bau von Mehr-

familienhäusern einfach und gut in serieller, modularer 

und systemischer Bauweise entstehen können. Wo 

würden industriell gefertigte Bauten besser passen als 

auf solchen Geländen? So könnte zugleich ein weiterer 

Beitrag zum Abbau von leider noch immer vorhandenen 

Vorbehalten gegen diese Bauweise geleistet werden.

Es gilt für das Bauen von Mitarbeiterwohnungen die 

Vorteile der seriellen, modularen und systemischen 

Bauweise zu nutzen. Dies ermöglicht es, sowohl die 

Baukosten zu senken als auch die Bauzeiten durch 

den schnelleren Herstellungsprozess zu verkürzen. 

Notwendig ist es vor allem, die Plan- und Genehmi-

gungsverfahren anzupassen, das serielle, modulare 

und systemische Bauen als Abwägungsbelang zu be-

rücksichtigen und es in die Baunutzungsverordnung 

einzubringen.

5.	 Steuerliche Verbesserungen und 
Förderprogramme

a)	 Lohnsteuerliche Sachbezugsbegünstigung 
ausweiten 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Woh-

nung unentgeltlich oder zu verbilligten Konditionen, 

stellt dies grundsätzlich einen lohnsteuer- und sozial-

versicherungspflichtigen Sachbezug dar.

§ 8 Abs. 2 Satz 12 EStG regelt jedoch, dass der An-

satz eines Sachbezugs für eine dem Arbeitnehmer 

vom Arbeitgeber zu eigenen Wohnzwecken überlas-

sene Wohnung unterbleibt, soweit das vom Arbeit-

nehmer gezahlte Entgelt mindestens zwei Drittel 

des ortsüblichen Mietwerts und dieser nicht mehr 

als 25 Euro je Quadratmeter ohne umlagefähige 

Kosten beträgt. 

Zudem erfasst das Gesetz bisher nur die Überlassung

•	 durch den Arbeitgeber, 

•	 auf dessen Veranlassung von einem verbundenen 

Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) oder 

•	 bei einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 

als Arbeitgeber auf dessen Veranlassung von einem 

entsprechend verbundenen Unternehmen.

Die lohn- und sozialversicherungsrechtlichen Sachbe-

zugsregelungen für Mitarbeiterwohnungen sollten der 

Höhe und dem Umfang nach angepasst werden. Um 

die Regelung des § 8 Abs. 2 Satz 12 EStG steuerlich 

noch attraktiver zu machen, sollte das vom Arbeitneh-

mer gezahlte Entgelt – in Anlehnung an die in § 21 Abs. 

2 EStG angepasste Miethöhe – lediglich mindestens 

die Hälfte des ortsüblichen Mietwerts betragen.

b)	 Grunderwerbsteuer senken – auch für Mitar-
beiterwohnungen ein Vorteil

Darüber hinaus sollte auch die auf Veranlassung des 

Arbeitgebers erfolgte Überlassung durch einen Dritten, 

z. B. eines Wohnungsunternehmens erfasst werden, so 

dass entsprechende Belegungsrechte ebenfalls als be-

günstigter Sachbezug gelten.

Die Grunderwerbsteuer stellt neben anderen Aufwen-

dungen wie Makler- und Notarkosten einen nicht un-

erheblichen Teil der Erwerbsnebenkosten dar, die im 

Zusammenhang mit der Anschaffung von Mitarbeiter-

wohnungen aufzubringen sind.

Die Reform der Grunderwerbsteuer hinsichtlich der 

Share Deals im Jahr 2021 hat dazu beigetragen, Im-

mobilientransaktionen zur Realisierung von Mitarbeiter-

wohnungsprojekten erheblich zu erschweren. Zudem 

hat sich die Grunderwerbsteuer in den letzten Jahren in 

fast allen Bundesländern kontinuierlich erhöht.

Dabei würde eine einfache und niedrige Grunderwerb-

steuer erwiesenermaßen ein effektives Mittel darstel-

len, um speziell den Wohnungsneubau in Zeiten stei-

gender Zinsen und Preise zu stärken. Dies zeigt eine 

Analyse des IfW Kiel4 anhand der beiden Bundesländer 

Bayern und Sachsen, die ihre Grunderwerbsteuer im 

Gegensatz zu allen anderen Bundesländern im Unter-

suchungszeitraum nicht erhöht haben (Sachsen hat je-

doch die Grunderwerbsteuer zum 1. Januar 2023 auf 

5,5 Prozent erhöht). Hiernach führt eine niedrige Grun-

derwerbsteuer zu einem vermehrten Wohnungsbau der 

Privatwirtschaft, der für die Länder günstiger ist als 

staatlichen Neubau in gleichem Umfang über höhere 

Grunderwerbsteuersätze zu finanzieren. 

Die Grunderwerbsteuer sollte hinsichtlich der Share 

Deals wieder einfacher ausgestaltet werden und bun-

desweit wieder auf 3,5 Prozent gesenkt werden, um 

die Realisierung von mehr Mitarbeiterwohnungen zu 

voranzutreiben. 

c)	 Wiedereinführung einer steuerlichen Abschrei-
bung/Förderprogramme harmonisieren

Mit der jüngst verabschiedeten degressiven Gebäude- 

Afa für neue Wohngebäude hat der Gesetzgeber be-

reits einen Akzent für beschleunigtes Bauen gesetzt. 

Nunmehr gilt es, auch für Mitarbeiterwohnungen einen 

entsprechenden Impuls zu geben. Hierbei sind alle un-

terschiedlichen konzeptionellen Ansätze des Mitarbei-

terwohnens zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich eine 

Sonder-Afa, die – ähnlich der Denkmal-Afa – an den 

Tatbestand „Mitarbeiterwohnung“ geknüpft wird.

Früher waren die Werkswohnungen mit Fördermitteln 

finanziert, aber vielfach waren diese Modelle unflexibel 

und die Förderungen sind ausgelaufen. Beispielsweise 

sind die Einkommensgrenzen für Mitarbeiterwohnun-

gen nicht angepasst worden. Auf Bundes- und Länder- 

ebene existieren einige Förderprogramme, die die 

Schaffung neuer Wohnheimplätze für Studierende und 

Auszubildende unterstützen, wie das Bundesförder-

programm „Junges Wohnen“. Allerdings werden keine 

Mitarbeiterwohnungen gefördert. Zudem besteht ein 

großer Bedarf an Landesförderprogrammen, welcher 

bislang nur in einzelnen Bundesländern erkannt wurde. 

Beispielgebend ist die Förderlinie Mitarbeiterwohnen 

von der L-Bank in Baden-Württemberg.
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Es gilt, eine spezielle Sonder-Afa für Mitarbeiterwoh-

nungen einzuführen oder bestehende Förderkulissen 

zu erweitern. Der ZIA setzt vorrangig auf steuerliche 

Anreize. Soweit Förderung erfolgt, gilt es diese an-

zupassen, denn die aktuellen Fördertatbestände sind 

oft unklar und unüberschaubar. Bei der Bundesförde-

rung sollte darauf geachtet werden - in Anlehnung an 

die Werkswohnungsförderung –, dass die Festlegung 

der Einkommensgrenzen für Fach- und Arbeitskräf-

te passend ist. Außerdem sollte für die notwendige 

Transparenz der Förderprogramme gesorgt werden, 

beispielsweise durch Digitalisierung.

6.	 Mietrechtliche Grundlagen anpassen und 
Nebenkostenabrechnungen optimieren

a)	 Bessere Kopplung der Arbeits- und Miet-
verträge ermöglichen

Es gibt auch mietrechtliche Hürden, die sich spezifisch 

für kurzfristige Mitarbeiterunterkünfte ergeben. So sind 

die Zweckentfremdungsverbote für Wohnungen nicht 

immer transparent und in den verschiedenen Städten 

nicht einheitlich. 

Die Regelungen für Zweckentfremdungsverbote soll-

ten nicht für Mitarbeiterwohnungen gelten. Insgesamt 

gilt es, die Regelungen zu Zweckentfremdungsverbo-

ten bundesweit zu vereinheitlichen. 

In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, den Mietvertrag 

und den Dienstvertrag miteinander zu koppeln. Das 

stellt sicher, dass die Wohnungen hauptsächlich den 

Mitarbeitenden bestimmter Unternehmen zur Verfü-

gung stehen und nicht anderweitig genutzt werden. 

Es gilt die Regelung für sogenannte Werkdienstwoh-

nungen auf Mitarbeiterwohnungen dafür nutzbar 

zu machen, die gemäß § 576b BGB geregelt sind. 

Werkdienstwohnungen werden den Arbeitnehmern 

als Teil der Gegenleistung aus dem Arbeitsvertrag zur 

Verfügung gestellt. Der Arbeitsvertrag dient als einzi-

ge Rechtsgrundlage für die Nutzung des Wohnraums. 

Typischerweise dann, wenn die Überlassung und Nut-

zung des Wohnraums für die ordnungsgemäße Erfül-

lung der Arbeitspflichten notwendig sind. Für Mitar-

beiterwohnungen ist es wichtig, diese Regelungen nur 

unter der Bedingung des Zeitraums der Beschäftigung 

im Unternehmen anzuwenden, so dass die Überlas-

sung der Mitarbeiterwohnung regelmäßig in der Dauer 

beschränkt ist. Es gilt die mietvertraglichen Regelun-

gen so auszugestalten, dass sie befristet an diese Be-

dingung geknüpft sind.

b)	 Nebenkostenpauschalen optimieren

Gerade bei Azubi- und Studentenwohnen hat sich ge-

zeigt, dass bei Mietverhältnissen mit kurzen Laufzeiten 

die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen unprak-

tikabel ist, da diese oft erst bis zum Ende des auf das 

Mietende folgenden Kalenderjahres erstellt werden. 

Auch eine Kautionsabrechnung könnte sich dadurch 

ZIA-FORDERUNG:
verzögern. Daher sind gut kalkulierte Nebenkostenpau-

schalen für beide Vertragsparteien die einzig praktikab-

le Lösung. So entfällt die Abrechnung zum Vertragsende 

und die Kaution kann sofort zurückerstattet werden.

Die Heizkostenverordnung gewährt dem Mieter jedoch 

ein Kürzungsrecht von 15% bei solchen Pauschalen, 

was ein Kostenrisiko birgt: Entweder muss der Ver-

mieter einen Teil der Kosten selbst tragen oder der 

Mieter zahlt zu viel, wenn die Pauschale höher ange-

setzt wird. 

Der ZIA schlägt vor, dass bei Mitarbeiterwohnungen 

– ebenso wie beim Azubi- und Studentenwohnun-

gen – pauschale Nebenkostenabrechnungen ermög-

licht werden. Das sollte auch nicht durch komplexe 

Heizkostenabrechnungen erschwert werden. Um der 

Intention der Heizkostenverordnung dennoch gerecht 

zu werden, sollte eine Ausnahme für Mietverträge mit 

kurzer Laufzeit geschaffen werden. Dies würde es 

ermöglichen, gut kalkulierte Nebenkostenpauschalen 

zu verwenden, ohne dass Vermieter oder Mieter be-

nachteiligt werden. Konkret sollte im § 11 Abs. 1 Ziffer 

2 Heizkostenverordnung um folgenden Ausnahmetat-

bestand ergänzt werden: c) auf Mietverhältnisse über 

Mitarbeiterwohnungen, bei denen die Laufzeit kürzer 

als eine volle Abrechnungsperiode beträgt.

7.	 Baurechtliche Hindernisse für lang- und 
kurzfristige Unterkünfte aufheben

Einige Unternehmen stellen ihren Mitarbeitenden für 

eine befristete Zeit von bis zu sechs Monaten soge-

nannte Serviced Apartments zur Verfügung.  Deren 

rechtlicher Status ist bislang unklar. Sie sind beispiels-

weise bisher nicht in der Baunutzungsverordnung als 

eigenständiger Nutzungstyp geregelt, mit der Folge, 

dass unklar ist, ob es sich bei solchen Objekten um 

Wohn- oder Gewerbenutzung handelt. 

Baurechtliche Regelungen für sog. „Serviced Apart-

ments“ sind neu zu justieren, insbesondere in der 

Baunutzungsverordnung ist eine Klarstellung erfor-

derlich, um die Unterschiede zu Wohnungen, Ferien-

wohnungen oder von Betrieben des Beherbergungs-

gewerbes deutlich zu machen.
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